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Bekanntmachung 

 
Feststellung gemäß § 60 Abs. 3 Brandenburgisches Kommunalwahlge-
setz (BbgKWahlG) in Verbindung mit § 80 Abs.1 Brandenburgische 
Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV) 

 
Auf Grundlage des § 60 Abs. 3 BbgKWahlG i.V.m. § 80 Abs. 1 BbgKWahlV 
habe ich festgestellt, dass Frau Ilka Brucke ihren Sitz als Vertreterin in der 
Gemeindevertretung Neuhardenberg des Wahlvorschlags Wählergruppe Ak-
tiv für Neuhardenberg verliert. Frau Ilka Brucke hat am 08. März 2021 zum 
31. März 2021 ihr Mandat als Vertreterin in der Gemeindevertretung der Ge-
meinde Neuhardenberg, hier für den Wahlvorschlag Wählergruppe Aktiv für 
Neuhardenberg, niedergelegt. 
 
Der freigewordene Sitz geht auf 
 

Herrn Denny Rüdiger 
Neudorf 47 

15320 Neuhardenberg 
 
als nächste Ersatzperson dieses Wahlvorschlags über. 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Feststellung kann innerhalb von zwei Wochen nach Bekannt-
gabe Einspruch erhoben werden. Der Einspruch ist schriftlich oder zur Nie-
derschrift beim 
 

Amt Neuhardenberg 
Wahlleiter 

Karl-Marx-Allee 72 
15320 Neuhardenberg 

 
einzureichen bzw. zu erklären. 
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Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneu-

ordnung 

Referat 23 - Bodenordnung 
 
 

 
 
 
Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung 
Rathausstraße 6 I 15517 Fürstenwalde / Spree 

 

Bodenordnungsverfahren Golzow 
Verfahrensnummer: 3001 R 
 

Rathausstraße 6 

15517 Fürstenwalde / Spree 
 

Vorläufige Besitzeinweisung 
 

Im Bodenordnungsverfahren Golzow, Landkreis Märkisch-Oderland, erlässt 
das Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuord-
nung als obere Flurbereinigungsbehörde folgende 

Anordnung 

- Die Beteiligten werden hiermit gemäß § 65 Flurbereinigungsgesetz 
(FlurbG) in den Besitz der neuen Grundstücke eingewiesen. 

 
- Als Zeitpunkt der Wertgleichheit des eingebrachten Grundbesitzes und der 

Landabfindung eines jeden Teilnehmers wird der 01. September 2021 fest-
gesetzt (§ 44 Abs. 1 Satz 4 FlurbG). Hiervon bleiben die in den Über-
leitungsbestimmungen festgesetzten Zeitpunkte und Regelungen unbe- 
rührt. 

 
- Mit den in den Überleitungsbestimmungen vom heutigen Tag bestimmten 

Zeitpunkten gehen der Besitz, die Verwaltung und die Nutzung der neuen 
Grundstücke auf den in der neuen Feldeintei- lung benannten Empfänger 
über. Die Beteiligten erhalten also zu diesen Zeitpunkten den Besitz, die Ver-
waltung und die Nutzung der neuen Grundstücke und verlieren den Besitz, 
die Verwaltung und die Nutzung ihrer alten Grundstücke. Insbesondere 
treten die Erzeugnisse der neuen Grund- stücke in rechtlicher Beziehung an 
die Stelle der Erzeugnisse der alten Grundstücke. Soweit an Erzeugnissen 
oder sonstigen Bestandteilen besondere Rechtsverhältnisse bestehen kön-
nen, gilt der Empfänger als Eigentümer der neuen Grundstücke (§ 66 Abs. 1 
FlurbG). 
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- Die Auslegung des Beschlusses über die vorläufige Besitzeinweisung, der 
Überleitungsbestimmungen, die die tatsächliche Überleitung in den neuen 
Zustand regeln, der Zuteilungskarten und der Liste der neuen Flurstücke 
wird gemäß den Bestimmungen des Planungssicherstellungsgesetzes (Plan-
SiG) durch Veröffentlichung im Internet unter 

 
https://lelf.brandenburg.de/lelf/de/flurneuordnung/informationenzu-
bov/glzw2bov02aus1bstz/ 

 

ersetzt. Die Unterlagen sind für die Beteiligten ab dem Tag der öffent-
lichen Bekanntgabe bis zum Ablauf der Rechtsbehelfsfrist einsehbar. 
Ferner können die Unterlagen beim Landesamt für Ländliche Entwick-
lung, Landwirtschaft und Flurneuordnung, Rathausstraße 6 in 15517 
Fürstenwalde nach vorheriger telefonischer Anmel- dung (03361 
554501) eingesehen werden. 

 
5. Anträge auf Beteiligung von Nießbrauchern an den dem Eigentümer 

zur Last fallenden Beiträgen, auf Erhöhung oder Minderung des 
Pachtzinses oder auf Regelung des Pachtverhältnisses (§§ 69, 70 
FlurbG) sind - soweit sich die Beteiligten nicht einigen können - ge-
mäß §§ 66 Abs. 2 und 71 FlurbG spätestens drei Monate nach Erlass 
dieser Anordnung beim Landesamt für Ländliche 

 

Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung 
 
 

Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung, Rathausstraße 6, 
15517 Fürstenwalde zu stel- len. 

 
1 Die rechtlichen Wirkungen dieser vorläufigen Besitzeinweisung enden gem. § 63 

Abs. 2 LwAnpG 
i.V.m. § 61 bzw. 63 FlurbG mit der Ausführung des Bodenordnungsplanes (§ 

66 Abs. 3 FlurbG). 

 
2 Die nach §§ 34 und 85 Ziffer 5 FlurbG festgesetzten zeitweiligen Ein-

schränkungen des Eigen- tums bleiben bis zur Unanfechtbarkeit des Bo-
denordnungsplanes bestehen. Deshalb können - soweit in den Über-
leitungsbestimmungen nichts anderweitiges festgesetzt ist - auch 
weiterhin Änderungen der Nutzungsart, die über den Rahmen eines ord-
nungsgemäßen Wirtschaftsbetrie- bes hinausgehen (z. B. Rodungen, 
Beseitigung bzw. Neuanlage von Obstanlagen), Errichtungen oder Veränder-
ungen von Bauwerken und Einfriedungen, Beseitigung von Bäumen, 
Beerensträu- chern, Hecken usw. sowie Holzeinschläge, die den Rahmen 
einer ordnungsgemäßen Bewirt- schaftung übersteigen, nur mit Zustim-
mung der oberen Flurbereinigungsbehörde vorgenommen werden. 

 
3 Die Unanfechtbarkeit des Bodenordnungsplanes wird zu gegebener Zeit bekannt ge-

macht. 

 

https://lelf.brandenburg.de/lelf/de/flurneuordnung/informationenzubov/glzw2bov02aus1bstz/
https://lelf.brandenburg.de/lelf/de/flurneuordnung/informationenzubov/glzw2bov02aus1bstz/
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4 Die sofortige Vollziehung der vorläufigen Besitzeinweisung wird nach § 80 
Abs. 2 Nr. 4 der Ver- waltungsgerichtsordnung (VwGO) angeordnet. 

 

Gründe 

 
Die Grenzen der neuen Grundstücke (Abfindungsgrundstücke) sind in die 

Örtlichkeit übertragen. Die Nachweise für Flächen und Wert der neuen 

Grundstücke liegen vor und das Verhältnis der Abfindung zur Einlage eines 

jeden Beteiligten steht fest. 

 
Die neue Feldeinteilung ist aus den beiliegenden Karten ersichtlich. Die Be-

teiligten wurden zur Anzeige der neuen Feldeinteilung geladen. Den hierzu 

erschienenen Beteiligten wurde die neue Feldeinteilung anhand von Karten 

erläutert und vor Ort angezeigt. 

Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft wurde gemäß § 63 Abs. 2 

LwAnpG i.V.m. § 62 Abs. 2 FlurbG zu den Überleitungsbestimmungen sowie 

zu dieser Anordnung gehört (§ 25 Abs. 2 FlurbG). 

 
Die gesetzlichen Voraussetzungen zur Anordnung der vorläufigen Besitzein-

weisung sind daher gegeben. 

 
Durch die vorläufige Besitzeinweisung bleibt das Recht der Beteiligten, ge-

gen den noch vorzulegenden Bodenordnungsplan Widerspruch einzulegen, 

unberührt. Änderungen der Land- und Geldabfindungen sind unbeschadet 

dieser Anordnung im Bodenordnungsplan und in darauf folgenden Rechts-

behelfsver- fahren möglich. 

 
Die sofortige Vollziehung dieser Anordnung liegt im überwiegenden Inte-

resse der Beteiligten des Verfahrens. 

 
 

Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung 
 
 

Die Mehrzahl der Abfindungsgrundstücke erstreckt sich über Altparzellen 

verschiedener Teilnehmer. Eine aufschiebende Wirkung des Rechtsbehelfs 

hätte zur Folge, dass viele Beteiligte ihre Landabfindung zu den in den Über-

leitungsbestimmungen vorgesehenen Zeitpunkten nicht in Besitz nehmen 

könnten. Der Nutzungswechsel ist grundsätzlich nur zwischen der letzten 

Ernte und der neuen Pflanzsaison möglich. Der Besitzerwechsel ist somit 

auf diesen engen Zeitraum abzustimmen, eine Verschiebung über diesen 

Zeitraum hinaus hätte weiteren Nutzungsausfall zur Folge. 

 
Die vorläufige Besitzeinweisung soll somit der beschleunigten Durchführung 

des Bodenordnungsverfah- rens dienen. 
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Im Übrigen erwarten die Beteiligten den Besitzübergang in diesem Jahr, um 

möglichst bald die Vorteile der Besitzzusammenlegung auszunutzen und die 

erforderlichen Umstellungen und Vorbereitungen ein- leiten zu können. Die 

Verzögerung der Besitzübernahme hätte deshalb erhebliche Nachteile für 

die Be- teiligten zur Folge. 

 

Hinweis über die Erhebung personenbezogener Daten 

 
Im Bodenordnungsverfahren werden personenbezogene Daten von Verfah-
rensbeteiligten und Dritten verarbeitet. Nähere Informationen gemäß der Da-
tenschutz-Grundverordnung (DSGVO) können auf der Internetseite 
https://lelf.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Information-DSGVO-FBV-nach-
FlurbG.pdf 
eingesehen werden. Alternativ sind die Informationen auch beim Landesamt 
für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung, Rathaus-
straße 6, 15517 Fürstenwalde/Spree erhältlich. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

 
Gegen diese Anordnung sowie gegen die Überleitungsbestimmungen kann 

innerhalb eines Monats beim Landesamt für Ländliche Entwicklung, Land-

wirtschaft und Flurneuordnung, Rathausstraße 6, 15517 Fürs- ten-

walde/Spree Widerspruch erhoben werden. 

Der Widerspruch hat gemäß § 80 Abs. 2 Ziffer 4 VwGO keine 

aufschiebende Wirkung. Fürstenwalde, den 29.03.2021 

Im Auftrag 

 
R. Morgenstern 

 
Anlagen: - Überleitungsbestimmungen vom 29.03.2021 

2. Zuteilungskarten Blatt 1 bis 4 – ausgelegt gem. Nr. 4 

3. Liste der neuen Flurstücke – ausgelegt gem. Nr. 4 
 

Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung 
 
 

 
 

  

Dieses Dokument wurde am 29.03.2021 durch Ramona Morgenstern im elektro-

nischen Dokumen- ten- und Vorgangsbearbeitungssystem VISkompakt des Lan-

desamtes für Ländliche Entwicklung, 

Landwirtschaft und Flurneuordnung Brandenburg schlussgezeichnet. 

https://lelf.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Information-DSGVO-FBV-nach-FlurbG.pdf
https://lelf.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Information-DSGVO-FBV-nach-FlurbG.pdf
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Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneu-

ordnung 

Referat 23 - Bodenordnung 
 
 

 
 
 
Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung 
Rathausstraße 6 I 15517 Fürstenwalde / Spree 

 

Rathausstraße 6 

15517 Fürstenwalde / Spree 
 

Bodenordnungsverfahren Golzow 

Verfahrensnummer: 3001 R 

 

Überleitungsbestimmungen zur vorläufigen Besitzeinwei-

sung 

 
Die nachstehenden Überleitungsbestimmungen, zu denen der Vorstand der 

Teilnehmergemeinschaft gehört worden ist, werden vom Landesamt für 

Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (obere Flurbe-

reinigungsbehörde) erlassen. Sie regeln gemäß § 62 Abs. 2 und § 66 des 

Flurbereinigungs- gesetzes (FlurbG) die tatsächliche Überleitung in den 

neuen Zustand, namentlich den Übergang des Besitzes und der Nutzung der 

neuen Grundstücke. 

 
Sie treten mit dem Tage in Kraft, an dem durch die obere Flurbereinigungs-

behörde bekannt gemacht wird, dass die Beteiligten in den Besitz der neuen 

Grundstücke gemäß § 65 FlurbG vorläufig eingewiesen sind. 

 
- Allgemeine Bestimmungen 

 
• Diese Überleitungsbestimmungen gelten für alle am Bodenordnungsverfahren Beteilig-

ten. 

 
• Zu den nachstehend genannten Terminen gehen, soweit nicht bereits 

übergegangen, der Besitz, die Verwaltung und die Nutzung der neuen 

Grundstücke auf den Empfänger der Landabfindung über. 

 
Nutzungsart bzw. aufstehende Früchte Besitzübergang 
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Wintergerste am 15.08.2021 

sonstiges Wintergetreide am 01.09.2021 

Sommergetreide am 01.09.2021 

Winterraps am 01.09.2021 

Silomais am 01.11.2021 

Körnermais am 01.12.2021 

Sonnenblumen am 01.11.2021 

Futterpflanzen wie Gras, Klee etc. am 01.11.2021 

Zuckerrüben am 01.11.2021 

Kartoffeln am 01.11.2021 
 
 

Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaf und Flurneuordnung 
 

Gemüsekulturen am 01.11.2021 
Wiesen, Weiden am 01.11.2021 

Gärten am 01.11.2021 

Obstbäume, Beerensträucher am 01.11.2021 

versetzbare Anlagen am 01.11.2021 

Hofräume, Gebäudeflächen, nicht versetzbare Anla-
gen 

am 01.09.2021 

Bauflächen, Bauerwartungsland am 01.09.2021 

Gewässer am 01.09.2021 

Brachflächen, Ödland u. dgl. am 01.09.2021 

Wald, bestockte Holzflächen am 01.09.2021 

Wege, Straßen am 01.09.2021 

alle übrigen Flächen am 01.09.2021 
 
 

4.3 Bis zu den unter Nr. 1.2 aufgeführten Terminen müssen alle auf den land-

wirtschaftlichen Nutz- flächen vorhandenen Früchte abgeerntet und alle 

gelagerten Vorräte weggeräumt sein. Das Ab- fahren von Mähdruschstroh 

und Rübenblatt gehört zur Ernte. Nach Aberntung der Hauptfrucht dürfen 

Zwischenfrüchte auf den alten Grundstücken von den bisherigen Besitzern 

nicht mehr angebaut werden. Nach Aberntung und vor Übergabe sind die 

Ackerflächen in ortsüblicher Weise zu bearbeiten (Stoppelsturz). 

 
4.4 Die Beteiligten können abweichende Vereinbarungen hinsichtlich des Zeit-

punktes des Besitz- überganges untereinander treffen, wenn hierdurch 

Rechte Dritter nicht betroffen werden. Diese Vereinbarungen bedürfen der 

Zustimmung der oberen Flurbereinigungsbehörde. 

 
4.5 Für den Ausgleich für Obstbäume und Beerensträucher sowie für 

Waldbestände gelten die unter Nr. 2.5 und 2.7 aufgeführten Bes-

timmungen. 
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4. Wirkungen des Besitzüberganges 

 
4.1 Allgemeine Bestimmungen 

 
4.1.1 Der Besitz geht Kraft Gesetz zu den in den Überleitungsbestimmungen fest-

gesetzten Zeitpunkten ohne Besitzergreifung über. Die eingewiesenen Be-

sitzer genießen ab den in Nr. 1.2 festgesetz- ten Terminen Besitzschutz auch 

gegenüber dem bisherigen Eigentümer (§§ 861, 862 BGB). Zu- sätzlich kann 

die obere Flurbereinigungsbehörde den Besitz mit Zwangsmitteln gem. § 

137 FlurbG verschaffen. 

 
4.1.2 Die Beteiligten sind nicht berechtigt, die für sie nicht wieder ausgew-

iesenen Grundstücke nach den in Nr. 1.2 festgesetzten Terminen weiter zu 

bewirtschaften, mit Nachfrüchten zu bestellen, Dünger aufzubringen oder 

Ernteerzeugnisse darauf zu lagern. Beteiligte, die dieser Bestimmung 
 
 

Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaf und Flurneuordnung 
 
 

zuwider handeln, haften für entstehende Schäden. Gleichwohl be-

stellte Nachfrüchte und einge- brachter Dünger gehen ohne Entschä-

digung in den Besitz und die Nutzung des Abfindungsemp- fängers 

über. Für Waldgrundstücke finden die Regelungen gem. Nr. 2.7 ent-

sprechende Anwen- dung. 

 
2.1.3 Die bis zum Besitzübergang nicht entfernten Feldfrüchte kann der neue Be-

sitzer mit dem Besitz- antritt wie ein Eigentümer nutzen. Werden gelagerte 

Feldfrüchte und Vorräte mit Ausnahme be- reits angelegter Gärfutterfeld-

mieten (vgl. Nr. 2.4.2) nicht innerhalb der vorgegebenen Frist ent- fernt, so 

ist dies als Besitzaufgabe, in der Absicht, auf das Eigentum daran zu ver-

zichten, anzu- sehen (§ 959 BGB). Der Empfänger der neuen Grundstücke 

wird mit dem in Nr. 1.2 festgesetzten Tag durch Inbesitznahme zum Ei-

gentümer der dann herrenlos gewordenen Feldfrüchte und Vor- räte. 

 
2.1.4 Der eingewiesene Besitzer hat von dem Zeitpunkt des Besitzüberganges an 

die Verpflichtung, den zugewiesenen Besitz mit der Sorgfalt zu behandeln, 

die ein verantwortungsbewusster Ei- gentümer in eigenen Angelegenheiten 

anzuwenden pflegt, sowie die Verkehrssicherungspflicht. Hierzu gehört 

auch, eintretende Nachteile abzuwenden oder zu mindern. Ein durch die 

Vernach- lässigung dieser Pflichten eintretender Schaden geht zu Lasten des 

Empfängers der neuen Grundstücke. 

 
2.2 Versetzbare Anlagen 
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2.2.1 Versetzbare Einfriedigungen, Tränkanlagen, Viehschutzhütten, Stein-, Erd- 

und Komposthaufen und dgl. hat der bisherige Besitzer spätestens bis zum 

31.10.2021 zu entfernen, falls zwischen ihm und dem Abfindungs-

empfänger nichts anderes vereinbart wird. Haben die Beteiligten keine sol-

che Vereinbarung getroffen und sind die Anlagen nicht innerhalb der fest-

gesetzten Zeit ent- fernt worden, so ist dies als Besitzaufgabe, in der Absicht 

auf das Eigentum zu verzichten, anzu- sehen (§ 959 BGB). Der Abfindungs-

empfänger wird mit dem 01.11.2021 durch Inbesitznahme zum Eigentümer 

der dann herrenlos gewordenen Sache. 

 
2.2.2 Zäune, die im Anschluss an die bereits durchgeführten Wegebaumaßnah-

men errichtet worden sind, unterliegen nicht der Regelung nach Nr. 2.2.1. 

Diese Einfriedigungen gehen mit der Land- abfindung in den Besitz des Ab-

findungsempfängers über. Der bisherige Eigentümer oder Besit- zer hat 

einen Anspruch auf Entschädigung seiner diesbezüglich erbrachten Eigen-

leistungen. Kommt es zwischen den Beteiligten nicht zu einer gütlichen 

Einigung über den Umfang dieser Entschädigung, so ist bis zum 31.12.2021 

ein schriftlicher Antrag auf Bewertung an die obere Flurbereinigungs-

behörde zu stellen. 

 
2.2.3 Für versetzbare Anlagen innerhalb von Waldgrundstücken verlängert sich 

die Frist bis zum 31.03.2022 und gegebenenfalls darüber hinaus (vgl. Nr. 

2.7). 

 
 

Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaf und Flurneuordnung 
 
 

2.3 Nicht versetzbare Anlagen 

 
Wesentliche Bestandteile eines Grundstückes (Gebäude und sons-

tige bauliche Anlagen, nicht versetzbare Einfriedigungen etc.) wer-

den, soweit eine Wertermittlung nicht durchgeführt ist, und wenn eine 

gütliche Einigung zwischen dem bisherigen Eigentümer und dem 

Empfänger der Ab- findung nicht erreicht wird, von Amts wegen be-

wertet. Die erforderlichen Entschädigungen und Geldausgleiche wer-

den durch die obere Flurbereinigungsbehörde besonders geregelt 

und den Beteiligten in einem Anhörungstermin bekannt gegeben. Ent-

sprechende schriftliche Anträge auf Bewertung sind spätestens bis 

zum 31.12.2021 beim Landesamt für Ländliche Entwicklung, Land-

wirtschaft und Flurneuordnung Fürstenwalde, zu stellen. 

 
2.4 Neue Anlagen 
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2.4.1 Vorratsmieten, Weideschuppen, Tränkanlagen, Einfriedigungen und an-

dere Anlagen dürfen nur noch auf den Abfindungsgrundstücken angelegt 

bzw. errichtet werden. 

 
2.4.2 Gärfuttermieten, die im vorigen Jahr bereits angelegt worden sind, 

verbleiben weiterhin in der Nutzung des bisherigen Besitzers. Weitere Re-

gelungen trifft die obere Flurbereinigungsbehörde gegebenenfalls auf An-

trag der Beteiligten; der Antrag ist schriftlich bis zum 31.12.2021 zu stellen. 

 
2.4.3 Für die Herstellung, Veränderung oder Beseitigung von Weidezäunen und 

anderen, jederzeit umsetzbaren Einfriedigungen gilt die gem. § 34 Abs. 1 Nr. 

2 FlurbG erforderliche Zustimmung der oberen Flurbereinigungsbehörde hi-

ermit als erteilt. 

 
2.4.4 Im Übrigen gelten die Einschränkungen des § 34 FlurbG bis zur Unanfecht-

barkeit des Bodenord- nungsplanes weiter. Danach dürfen Bauwerke, Brun-

nen, Gräben, Einfriedigungen, Hangterras- sen und ähnliche Anlagen nur 

mit Zustimmung der oberen Flurbereinigungsbehörde errichtet, 

hergestellt, wesentlich verändert oder beseitigt werden. 

 
2.5 Obstbäume und Beerensträucher 

 
2.5.1 Die Aberntung der Obstbäume und Beerensträucher steht für das Jahr 

2021 (Jahr des Besitz- übergangs) noch dem bisherigen Nutzungsberechtig-

ten zu. 

 
2.5.2 Für abgängige, unfruchtbare, unveredelte und noch verpflanzbare 

Beerensträucher oder Bäume wird eine Entschädigung nicht gewährt. Es 

steht jedoch den hiervon Betroffenen frei, für noch verpflanzbare Ob-

stbäume und Beerensträucher einen Wertausgleich unter sich außerhalb 

des Verfahrens vorzunehmen. Der bisherige Eigentümer kann abgängige 

und noch verpflanzbare Bäume und Sträucher bis zum 31.10.2021 ent-

fernen. Soweit hierbei Bäume gefällt werden, sind sie samt Wurzelstöcken 

zu beseitigen und die Stocklöcher einzuebnen. 
 
 

Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaf und Flurneuordnung 
 
 

2.5.3 Bestehen Meinungsverschiedenheiten zwischen den Beteiligten darüber, 

ob Obstbäume abgän- gig, unfruchtbar oder noch verpflanzbar sind, so 

entscheidet auf Antrag eines Beteiligten die obere Flurbereinigungsbehörde 

hierüber, gegebenenfalls nach Anhörung eines Sachverständi- gen. 
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2.5.4 Alle nicht mehr verpflanzbaren, tragfähigen Obstbäume und 

Beerensträucher gehen mit dem Grund und Boden auf den Empfänger der 

Landabfindung über. Der Empfänger der Landabfin- dung hat diese Ob-

stbäume und Beerensträucher gegen eine angemessene Erstattung zu 

über- nehmen. Der bisherige Eigentümer ist in Geld abzufinden. Sofern 

eine gütliche Einigung zwi- schen dem bisherigen Eigentümer und dem 

Empfänger der Abfindung nicht erreicht wird, erfolgt eine Bewertung durch 

die obere Flurbereinigungsbehörde. Vor der Wertermittlung dürfen Obst- 

bäume und Beerensträucher weder entfernt noch beschädigt werden. 

Entsprechende schriftliche Anträge auf Bewertung sind spätestens bis 

31.12.2021 beim Landesamt für Ländliche Entwick- lung, Landwirtschaft 

und Flurneuordnung, Dienstsitz Fürstenwalde, Rathausstraße 6 in 15517 

Fürstenwalde zu stellen. 

 
2.5.5 Ist infolge der Neueinteilung des Bodenordnungsgebietes der gesetzliche 

Grenzabstand von Bäumen zu den angrenzenden Grundstücken nicht geg-

eben, sind die Eigentümer und Nutzungs- berechtigten der angrenzenden 

Grundstücke verpflichtet, die Bäume bis zur Abgängigkeit zu dul- den. 

 
2.6 Bäume, Baumgruppen, Hecken, Landschaftselemente und Naturdenkmale 

 
2.6.1 Einzelstehende Bäume, Baum- und Buschgruppen, Hecken, Feld- und Ufer-

gehölze und derglei- chen gehen mit dem Besitzübergang der Grundstücke 

zu den unter Nr. 1.2 angegebenen Termi- nen auf die Empfänger der Ab-

findung über. Bis zu dem Tage, an dem der Besitz an dem Grund- stück 

übergeht, auf dem diese stehen, darf der bisherige Eigentümer die normale 

Holzentnahme im Rahmen der ortsüblichen Nutzung vornehmen. Die 

gänzliche Entfernung bedarf der Geneh- migung der oberen Flurberei-

nigungsbehörde. In diesem Fall ist der Alteigentümer verpflichtet, die 

Wurzelstöcke zu beseitigen und den Boden einzuebnen. Diese Räumung-

sarbeiten müssen bis zum Tage des Besitzübergangs abgeschlossen sein. 

 
2.6.2 Landschaftselemente und Naturdenkmale, wie sie unter Nr. 2.6.1 beispiel-

haft angegeben sind sowie Bodenaltertümer, dürfen wegen des Na-

turschutzes und der Landschaftspflege sowie aus anderen landeskulturel-

len Gründen nicht beseitigt werden. Sie gehen ebenfalls an dem Tage 

über, an dem das Grundstück übergeht, auf dem sie stehen. 

 
2.7. Waldgrundstücke (geschlossene Waldgebiete) 

 
 

Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaf und Flurneuordnung 
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2.7.1 Der Besitz und die Nutzung an forstlich genutzten Grundstücken gehen 

am 01.09.2021 unter Berücksichtigung der nachfolgenden Sonderrege-

lungen auf die Empfänger der Landabfindung über. 

 
2.7.2 Bis zum 31.08.2021 darf der Alteigentümer nur forstliche Pflegemaßnah-

men (Läuterungen, Durchforstungen) durchführen. Der Beauftragte der 

zuständigen Forstbehörde ist jeweils hinzu- zuziehen. 

 
2.7.3 Kulturen müssen vom Alteigentümer bis zum 31.08.2021 gepflegt 

(freigeschnitten) und gegen Wildschäden und Schadorganismen geschützt 

werden (§ 4 Waldgesetz des Landes Branden- burg vom 20. April 2004). 

 
2.7.4 Kahlhiebe sind grundsätzlich unzulässig. Sie dürfen bis zum 31.08.2021 nur 

mit Genehmigung der oberen Flurbereinigungsbehörde durchgeführt 

werden, wenn die Bestände hiebsreif oder hiebsnotwendig sind und die 

Empfänger der neuen Grundstücke ihr Einverständnis geben. Über 

Hiebsreife und Hiebsnotwendigkeit entscheidet die untere Forstbehörde. 

Entsprechende Anträge sind spätestens vier Wochen vor Beginn des ge-

planten Einschlags an das Landesamt für Länd- liche Entwicklung, Land-

wirtschaft und Flurneuordnung, Dienstsitz Fürstenwalde, Rathausstraße 6 

in 15517 Fürstenwalde zu richten. Die Bestimmungen des Landeswaldge-

setzes vom 20. April 2004 bleiben unberührt. 

 
2.7.5 Nach allen Endnutzungen sind die Flurstücke ordnungsgemäß abzuräumen. 

Das geschlagene Holz, das Kronenholz und das Astreisig müssen vom Altei-

gentümer bis zum 31.08.2021 entfernt sein. Sonderregelungen zwischen 

dem Alteigentümer und dem Empfänger der neuen Grundstü- cke bedürfen 

der Zustimmung der oberen Flurbereinigungsbehörde. 

 
2.7.6 Sofern erforderlich, wird auf Antrag des Eigentümers der gesamte überge-

hende Aufwuchs und sonstige Holzbestand durch einen Sachverständigen 

bewertet. Entsprechende Anträge sind bis spätestens 31.10.2021 beim 

Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneu- ord-

nung, Dienstsitz Fürstenwalde, Rathausstraße 6 in 15517 Fürstenwalde zu 

stellen. Der Wert- unterschied des Holzaufwuchses zwischen Alt- und Neu-

besitz wird in einem Nachtrag zum Bo- denordnungsplan über den Holzaus-

gleich in Geld ausgeglichen. 

 
2.7.7 Die Empfänger übergegangener Waldflächen dürfen nach dem 01.09.2021 

bis zur Vorlage des Holzausgleichs Holzeinschläge und erforderliche 

Pflegemaßnahmen nur mit Zustimmung der oberen Flurbereinigungs-

behörde durchführen. 
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2.7.8 Beteiligte können von diesen Bestimmungen Abweichendes vereinbaren, 

soweit diese Vereinba- rungen nicht gegen andere Vorschriften verstoßen. 

Diese Vereinbarungen bedürfen der Zustim- mung der oberen Flurberei-

nigungsbehörde. 
 
 

Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaf und Flurneuordnung 
 
 

3. Grenzabstände 

 
3.1 Bei der Errichtung von Einfriedigungen aus totem Material sowie bei der 

Anpflanzung von He- cken, Bäumen und Sträuchern sind hinsichtlich der 

Grenzabstände die Vorschriften des Bran- denburgischen Nachbar-

rechtsgesetzes - BbgNRG - zu beachten. 

 
3.2 Auf die übrigen Vorschriften des Brandenburgischen Nachbar-

rechtsgesetzes, insbesondere im Hinblick auf Fenster- und Lichtrechte, Na-

chbarwände, Grenzwände, Hammerschlag- oder Leiter- rechte, Boden-

erhöhungen, Grenzabstände für Pflanzen usw. wird hingewiesen. 

 
3.3 Die Vorschriften des Landeswaldgesetzes im Hinblick auf die Gren-

zabstände für Wald sind zu beachten. 

 
3.4 Bei Grenzabständen für Gebäude sind die Vorschriften der Branden-

burgischen Bauordnung - BbgBO -  zu beachten. 

 
4. Nutzungsbeschränkungen infolge des Ausbaues der gemeinschaftlichen 

und öffentlichen Anlagen 

 
4.1 Die durch den Bodenordnungsplan fortfallenden alten Straßen, Wege, 

Gewässer und Grund- dienstbarkeiten können noch solange im dem bish-

erigen Umfang benutzt werden, bis sie durch den Ausbau der neuen Anla-

gen entbehrlich werden. 

 
4.2 Die neuen Wege einschließlich aller Bauwerke wurden auf Kosten der 

Teilnehmergemeinschaft ausgebaut, soweit der Bodenordnungsplan nichts 

anderes bestimmt. Außerdem wurden notwen- dige Zufahrten zu den 

neuen landwirtschaftlich genutzten Flächen im Zuge des Ausbaus auf 

Kosten der Teilnehmergemeinschaft angelegt. 

 
5. Maßnahmen zur Ermöglichung einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung 
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Die notwendigen Maßnahmen zur Ermöglichung einer ordnungsmä-

ßigen Bewirtschaftung der Grundstücke werden, soweit sie zur Errei-

chung einer wertgleichen Abfindung notwendig sind, auf Kosten der 

Teilnehmergemeinschaft durchgeführt. Anträge auf Durchführung sol-

cher Maßnah- men müssen bis zum 31.12.2021 beim Landesamt für 

Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung, Dienst-

sitz Fürstenwalde, Rathausstraße 6 in 15517 Fürstenwalde gestellt 

wer- den. 

 
 

Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaf und Flurneuordnung 
 
 

6. Abweichungen von diesen Bestimmungen 

 
Die obere Flurbereinigungsbehörde kann diese Überleitungsbestim-

mungen allgemein oder für den Einzelfall ändern oder ergänzen. Sie 

wird diese Änderungen oder Ergänzungen öffentlich bekannt machen 

oder den Betroffenen mitteilen. 

 
7. Zwangsmittel und Geldbußen 

 
Die obere Flurbereinigungsbehörde kann diese Überleitungsbestim-

mungen mit Zwangsmitteln durchsetzen (§ 137 FlurbG, §§ 2– 5 Ver-

waltungsvollstreckungsgesetz Brandenburg –VwVGBbg). Im Übrigen 

wird auf die Bestimmung des § 154 FlurbG hingewiesen, wonach Zu-

widerhandlungen gegen die Vorschriften des § 34 Abs. 1 Nrn. 2, 3 

oder des § 85 Nr. 5 FlurbG als Ordnungswidrig- keiten mit Geldbuße 

geahndet werden können. 

 
Fürstenwalde, 

den 29.03.2021 

Im Auftrag 

R. Morgenstern 

 

 
 

 

 

 

 

 

Dieses Dokument wurde am 29.03.2021 durch Ramona Morgenstern im elektronischen Dokumenten- 

und Vorgangsbearbei- tungssystem VISkompakt des Landesamtes für Ländliche Entwicklung, Land-

wirtschaft und Flurneuordnung Brandenburg 

schlussgezeichnet. 
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Teilnehmergemeinschaft des Bodenordnungsverfahrens „Sachsendorf - Seelow Ost Feldlage“  

c/o Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung  

Rathausstraße 6, 15517 Fürstenwalde 

 

Öffentliche Bekanntmachung 
 
Bodenordnungsverfahren (BOV) „Sachsendorf - Seelow Ost Feldlage“, Verf. Nr. 3002 Q 

I. Bekanntgabe des 2. Nachtrages zum Bodenordnungsplan 

Die Bekanntgabe des 2. Nachtrages zum Bodenordnungsplan des Bodenordnungsverfahrens „Sach-

sendorf - Seelow Ost Feldlage“ findet für die Teilnehmer und Nebenbeteiligten durch Auslegung 

seiner Bestandteile am 

19.05.2021 von 10:00 bis 13:00 Uhr 

im Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung 

Rathausstraße 6, 15517 Fürstenwalde, Raum 121 

statt. Eine vorherige Terminvereinbarung mit Frau Spahn (Telefon-Nr. 03317042271, Email: 
elke.spahn@vlf-brandenburg.de) ist erforderlich. Während der Auslegungszeit werden Auskünfte über 

den 2. Nachtrag zum Bodenordnungsplan erteilt.  
 

Aufgrund der Corona-Pandemie ist die Durchführung von persönlichen Terminen zurzeit nur unter 
Einhaltung von entsprechenden Schutzmaßnahmen zulässig. Es wird darauf hingewiesen, dass Per-
sonen mit Corona-Symptomen von der Teilnahme ausgeschlossen sind. 
 
 
II. Ladung zum Anhörungstermin 

Der Anhörungstermin zum 2. Nachtrag des Bodenordnungsplanes findet für die Teilnehmer und 

Nebenbeteiligten am 

19.05.2021 von 14:00 bis 18:00 Uhr 

im Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung 

Rathausstraße 6, 15517 Fürstenwalde, Raum 121 

 
statt. Eine vorherige Terminvereinbarung mit Frau Spahn (Telefon-Nr. 03317042271, Email: 
elke.spahn@vlf-brandenburg.de) ist erforderlich. Bitte bringen Sie zum Anhörungstermin Ihren 
Personalausweis mit. Die Beteiligten können sich im Auslegungs- und im Anhörungstermin vertre-
ten lassen. Der Vertreter hat im Termin eine schriftliche Vollmacht vorzulegen. Die Unterschrift 
des Vollmachtgebers muss öffentlich oder amtlich beglaubigt sein.  
 
Aufgrund der Corona-Pandemie ist die Durchführung von persönlichen Terminen zurzeit nur unter 
Einhaltung von entsprechenden Schutzmaßnahmen zulässig. Es wird darauf hingewiesen, dass Per-
sonen mit Corona-Symptomen von der Teilnahme ausgeschlossen sind. 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 

Widersprüche gegen den bekanntgegebenen 2. Nachtrag zum Bodenordnungsplan müssen zur Ver-

meidung des Ausschlusses in dem Anhörungstermin oder innerhalb von zwei Wochen nach diesem 

schriftlich bei der zuständigen Flurbereinigungsbehörde, 

Teilnehmergemeinschaft des Bodenordnungsverfahrens „Sachsendorf - Seelow Ost Feldlage“ 

c/o Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung  

mailto:elke.spahn@vlf-brandenburg.de
mailto:elke.spahn@vlf-brandenburg.de
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Rathausstraße 6, 15517 Fürstenwalde 

 
erhoben werden. 

Fürstenwalde, den 26.03.2021  

gez. i. V. Claudia Hartstock 

Petra Stahl 
Vorstandsvorsitzende 
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